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Reichsge#etzblatt Jahrgang 2011, Deut#ches Reich 

 
 

Verordnung, betreffend freier Zugang zu öffentlichen Gebäuden  
und freie Fahrt auf öffentlichen Verkehrsmitteln im Deut#chen Reich 

 
verordnet am 18.09.2011, im Namen des Deut#chen Reiches  

 
             In Kraft ge#etzt am 01.10.2011 durch Veröffentlichung im Deut#chen Reichs-Anzeiger 
         nach erfolgter Zu#timmung des Volks-Bundesrathes und des Volks-Reichstages, was folgt: 

 
Nr. 21 

 

§ 1. 

Alle Amtsträger und Bedien#teten des Deut#chen Reiches haben freien Zugang zu allen öffentlichen Dien#t#tellen 
und Behörden in den völkerrechtlichen Grenzen des Deut#chen Reiches. 
 

§ 2. 

Alle Amtsträger und Bedien#teten des Deut#chen Reiches haben freie Fahrt auf allen öffentlichen Verkehrsmitteln 
in den völkerrechtlichen Grenzen des Deut#chen Reiches. 
 

§ 3. 

Folgender Text i#t in den Amts- und Dien#tauswei#en der Amtsträger oder Bedien#teten des Deut#chen Reiches 
anzugeben: Der Inhaber die#es Amts- bzw. Dien#tauswei#es des Volks- und Heimat#taates Deut#ches Reich hat 
freien Zutritt zu allen Dien#t#tellen, Betrieben, Einrichtungen, Liegen#chaften und #on#tigen Grund#tücken des 
Deut#chen Reiches. Ihm i#t von allen Behörden jede Unter#tützung zu gewähren, deren er in Ausübung #eines 
Dien#tes bzw. Amtes bedarf. Der Inhaber hat im Sinne #eines angenommenen Staatsauftrages auf allen 
öffentlichen Verkehrsmitteln in den völkerrechtlichen Grenzen des Deut#chen Reiches, freie Fahrt.  
 
Der Inhaber die#es Amts- bzw. Dien#tauswei#es ist Deut#cher nach dem Reichs- und Staatsangehörigkeitsge#etz 
vom 22. Juli 1913. 
 

§ 4. 

Die#es Ge#etz tritt mit der Veröffentlichung im Deut#chen Reichs-Anzeiger in Kraft. 
  

Berlin, den 18. September 2011 
Im Allerhöch#ten Auftrage des Deut#chen Volkes 

Staats#ekretär des Innern 
Erhard Lorenz 
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